
Öko-Strom. Lieferauftrag.

SWP2Go 
Die Stadtwerke App 
Jetzt herunterladen

1. Anschrift Auftraggeber / Rechnungsempfänger

3. Ihr Produkt: Strom

 

Anrede (Herr / Frau / Firma) 

Vorname Nachname / Firmenname 

Straße                                                                                                        Hausnummer 

Postleitzahl                       Wohnort 

Geburtsdatum                   E-Mail-Adresse 

Telefonnummer                                                           Faxnummer 

Bei uns erhalten Sie Strom zu transparenten und eindeutigen Konditionen.  
Unser Angebot ist günstig und wir sind für Sie immer schnell erreichbar.  
Wir sind 100 % kommunal und 100 % für Sie da!

12 
Monate 
Laufzeit

1 
Monat Kündigungsfrist 

zum Vertragsende

1 
Monat 

Verlängerung

4. Konditionen

Vorteile & Aktionen:Arbeitspreis ct/kWh

Ökostrom. Heizstrom. Ladestrom.bavariastrom®

Fragen? 
Tel +49 8441 4052-4000 
kundencenter@stadtwerke-pfaffenhofen.deStadtgebiet UmlandTarif:

 

Abschlag

 

Name bisheriger Lieferant                                           Kdn-Nr. bisheriger Lieferant 

2. Verbrauchsstelle
 

Straße                                                                                                        Hausnummer 

Postleitzahl                       Wohnort 

Zählernummer 

Neueinzug                                                        Gewünschter Lieferbeginn 

Zählerstand bei Neueinzug 

Vorjahresverbrauch in KWh 

ET/HT NT

ET/HT NT

Ja                 Nein

 

Vorname Nachname Kontoinhaber 

Name Kreditinstitut 

BIC Kreditinstitut 

IBAN 

Ort                                                                                                               Datum Unterschrift

Gläubigeridentifikationsnummer: DE45 ZZZ 0000 1091282 
Mandatsreferenznummer: wird separat mitgeteilt 

Ich ermächtige die Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm, Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kredit-
institut an, die von den Stadtwerken Pfaffenhofen a. d. Ilm auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Dies gilt für:             Strom 

                                     Alle Sparten (Wasser, Abwasser, Strom, Gas) 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem  
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen.  
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

5. SEPA-Lastschriftmandat

Grundpreis €/Monat

 

Ort                                                                                                               Datum                               Unterschrift

6. Lieferantenwechsel / Auftragserteilung

Ich bevollmächtige die Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm, Michael-Weingartner-Straße 11, 85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm, meinen bestehenden Gasliefervertrag bei meinem  
bisherigen Gaslieferanten zu kündigen sowie sämtliche für die vertragliche Versorgung erforderlichen Erklärungen und Handlungen vorzunehmen, insbesondere die  
etwaigen Verträge mit dem jeweiligen Netzbetreiber zu schließen, zu ändern oder zu beenden. Die Allgemeinen Lieferbedingungen Gas der Stadtwerke Pfaffenhofen  
habe ich gelesen und akzeptiere diese mit nachfolgender Unterschrift.                                                                                                                                                                                                                          
Anlagen: Allgemeine Lieferbedingungen, Produktflyer

 

Angabe freiwillig

7. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
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Allgemeine Lieferbedingungen. Heizstrom. Ladestrom.

§ 1 Allgemeines 
(1) Für die Verträge über die Lieferung von Strom an Privat- und Gewerbekunden 

gelten die nachfolgenden Allgemeinen Lieferbedingungen des Kommunalunter-
nehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm (nachfolgend auch SWP genannt). 
Entgegenstehenden oder zusätzlichen Allgemeinen Lieferbedingungen des 
Kunden wird ausdrücklich widersprochen. Sie werden nur dann Vertragsbe-
standteil, wenn sich die SWP mit deren Einbeziehung im Rahmen einer Indivi-
dualabrede einverstanden erklärt. 

(2) Ausdrücklich ausgenommen vonHeizstrom/Ladestrom ist zudem die Beliefe-
rung von Kunden mit Heizstrom/Ladestrom, mit Leistungsmessung, Prepaid-, 
Wandler- und Münzzähler, Allgemeinstromzähler (z. B. für Treppenhausbeleuch-
tung, Aufzüge) sowie mit einem Jahresverbrauch von über 100.000 Kilowatt-
stunden (kWh). 

(3) Als elektrische Heizanlagen (Wärmepumpen und/oder Direktheizungen) gelten 
solche Anlagen, die während der Freigabedauer unter Berücksichtigung der 
Sperrzeiten den Raumwärmebedarf abdecken können. Die Inbetriebsetzung 
und Freigabe dieser Heizungsanlagen erfolgt durch den Netzbetreiber. 

(4) Für die Festlegung bzw. Änderung der Schwachlast-/Hochtarif- und Niedertarif-
zeiten sowie für die Aufladezeiten ist ausschließlich der Netzbetreiber verant-
wortlich. Bei einer Änderung der Schwachlast-/Hochtarif- und Niedertarifzeiten 
sowie der Aufladezeiten durch den Netzbetreiber gelten diese Zeiten automatisch.  
Eine Änderung der Tarifzeiten kann sich auf den Rechnungsbetrag auswirken. 

 
§ 2 Identität und Anschrift 
(1) Anbieter der Leistungen zur Stromversorgung sind die SWP. Die ladungsfähige 

Anschrift der SWP lautet: 
Kommunalunternehmen Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm 
Michael-Weingartner-Straße 11 
85276 Pfaffenhofen 
Handelsregister: Amtsgericht Ingolstadt HRA 2724 
Steuernummer: DE287347220 

(2) Bei Fragen zum Unternehmen, zur Bestellung, bei Reklamationen und zu Tarifen 
stehen dem Kunden weiterhin folgende Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung: 
Tel     +498441 40 52-0 
Fax   +49 8441 40 52-39 00 
mail@stadtwerke-pfaffenhofen.de 

(3) Über die in den vorstehenden Absätzen genannten Kontaktmöglichkeiten und 
im Internet unter www.stadtwerke-pfaffenhofen.de kann sich der Kunde zudem 
über die geltenden Tarife und etwaige Wartungsentgelte informieren. 

 
§ 3 Angebot und Annahme 
(1) Angebote der SWP sind freibleibend und unverbindlich; sie sind nur eine  

Aufforderung an den Kunden zur Abgabe eines Vertragsangebots. 
(2) Soweit die Parteien keine abweichende Individualabrede treffen, kommt der  

Vertrag zustande, wenn die SWP ihn innerhalb von vier Wochen in Textform  
(z. B. per Brief, Telefax oder E-Mail) bestätigt (Vertragsbestätigung). 

 
§ 4 Zeitpunkt und Umfang der Lieferung 
(1) Die SWP sind verpflichtet, Elektrizität entsprechend dem Bedarf des Kunden für 

die Dauer des Vertrags im vertraglich vereinbarten Umfang zur Verfügung zu 
stellen. 

(2) Die SWP schließen die Verträge, die für die Durchführung der Stromlieferung er-
forderlich sind, mit dem Netzbetreiber ab. 

(3) Die Stromlieferung beginnt mit der tatsächlichen Aufnahme der Stromlieferung 
durch die SWP. Die Lieferung beginnt nicht früher als zu dem vom Kunden ange-
gebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zum bestätigten Ende des Vertrags mit 
dem bisherigen Stromlieferanten. Der tatsächliche Lieferbeginn wird in der Ver-
tragsbestätigung mitgeteilt. Die SWP weisen darauf hin, dass ein etwaiger 
Wunschtermin des Kunden, der mehr als sechs Monate nach dem Angebotsda-
tum liegt, bereits aus kalkulatorischen Gründen nicht berücksichtigt werden 
kann. 

(4) Die Stromlieferung beginnt zudem nicht vor Beendigung eines bestehenden Ver-
trags des Kunden mit einem anderen Energieversorgungsunternehmen für die 
gleiche Lieferstelle. Zudem sind die SWP zur Belieferung nicht verpflichtet, so-
fern die Lieferstelle des Kunden gesperrt ist oder aus sonstigen von den SWP 
nicht zu vertretenden Gründen für eine Belieferung nicht zur Verfügung steht. 

(5) Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das 
Vertragsverhältnis maßgebend sein soll, ergibt sich aus den technischen Gege-
benheiten des Netzanschlusses und der Beschaffenheit der Anlage des Kun-
den, über die der Kunde Strom entnimmt. Die Berechtigung des Kunden zur 
Nutzung des Netzanschlusses ergibt sich aus der Niederspannungsanschluss-
verordnung. 

(6) Die SWP sind von ihrer Leistungspflicht befreit, – soweit und solange der Netz-
betreiber den Netzanschluss und die Anschlussnutzung nach § 17 der Nieder-
spannungsanschlussverordnung oder § 24 Abs. 1, 2 und 5 der 
Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat oder – soweit und so-
lange die SWP an der Erzeugung, dem Bezug oder der vertragsgemäßen Liefe-
rung von Elektrizität durch höhere Gewalt oder sonstige Umstände, deren 
Beseitigung ihr nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des Energie-
wirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 

(7) Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversor-
gung sind die SWP, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs ein-
schließlich des Netzanschlusses handelt, von der Leistungspflicht befreit. Satz 
1 gilt nicht, sofern die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen der 
SWP beruht. Die SWP sind verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen unverzüglich 
über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammen-
hängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr bekannt sind oder 
von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

(8) Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zu-
sätzlicher Verbrauchsgeräte sind der SWP mitzuteilen, soweit sich dadurch 
preisliche Bemessungsgrößen ändern.  

 
§ 5 Vertragslaufzeit, Vertragsverlängerung, Kündigung,  

Form von Kündigungserklärungen, Umzug 
(1) Die Mindestlaufzeit des Vertrags ist dem Vertrag zu entnehmen und verlängert 

sich stillschweigend um jeweils den Zeitraum der auf dem Vertrag angegeben 
ist, wenn er nicht von einem der beiden Vertragspartner mit einer Frist von 
einem Monat vor Ablauf gekündigt wird. 

(2) Zudem sind sowohl der Kunde als auch die SWP berechtigt, den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Frist zu kündigen, wenn ein Stromlieferungsvertrag mit einem 
anderen Energieversorger (z. B. Vorversorger) für die Lieferstelle besteht, der 
nicht innerhalb von sechs Monaten ab Abgabe des Angebots des Kunden künd-
bar ist. Gleiches gilt, wenn eine Belieferung an der Lieferstelle aus sonstigen von 
den SWP nicht zu vertretenden Gründen nicht innerhalb von sechs Monaten ab 
Abgabe des Angebots des Kunden begonnen werden kann, insbesondere wenn 
eine Ausnahme vom Leistungsumfang gemäß § 1 Abs. 2 oder § 1 Abs. 3 gege-
ben ist. Die SWP werden den Kunden unverzüglich über die Nichtdurchführbar-
keit der Belieferung informieren und etwaige vom Kunden bereits geleistete 
Gegenleistungen unverzüglich erstatten. 

(3) Die vorstehenden Regelungen lassen das Recht der Parteien zur Kündigung aus 
wichtigem Grund unberührt. 

(4) Eine Kündigung des Vertrags bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Die SWP 
werden eine Kündigung des Kunden innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach 
Eingang in Textform bestätigen. 

(5) Die SWP werden keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des 
Vertrags, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen. 

(6) Bei einem Umzug des Kunden wird der Energielieferungsvertrag an der neuen 
Entnahmestelle des Kunden fortgesetzt, soweit die Fortsetzung möglich ist. Der 
Kunde ist verpflichtet, den SWP jeden Umzug mit einer Frist von mindestens 4 
Wochen vor seinem Umzug unter Angabe der neuen Anschrift sowie des konkre-
ten Auszugs- und Einzugsdatums in Textform anzuzeigen. Bietet die SWP die Be-
lieferung mit Energie auch am neuen Wohnsitz an, wird die SWP den Kunden an 
der neuen Entnahmestelle auf Grundlage des bestehenden Vertrages zu den 
vertraglich vereinbarten Tarifen zum mitgeteilten Einzugsdatum weiterbeliefern. 
Bietet die SWP keine Energielieferung an Ihrem neuen Wohnsitz an (z. B. Umzug 
außerhalb des Versorgungsgebietes) oder ist eine Weiterbelieferung aus ande-
ren Gründen unmöglich (z. B. Umzug in ein Seniorenwohnheim), endet der Ver-
trag zum mitgeteilten Auszugsdatum. Die SWP werden den Kunden über die 
Vertragsfortsetzung oder deren Unmöglichkeit in Textform zeitnah informieren. 

 
§ 6 Strompreis und Preisänderungen 
(1) Der Kunde vergütet den SWP einen Strompreis als Gesamtpreis. Er setzt sich zu-

sammen aus einem Grundpreis pro Monat und einem Energiepreis je kWh für 
Strom. Der Strompreis enthält derzeit die folgenden Kosten: Beschaffungs- und 
Vertriebskosten, die Umsatzsteuer, die Stromsteuer, die Kosten für Messung 
und Messstellenbetrieb, die an den Netzbetreiber zu entrichtenden Entgelte, die 
Kosten der Abrechnung, die Konzessionsabgaben, die Mehrbelastungen aus 
den Verpflichtungen des Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetzes (KWKG) sowie die 
Umlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), nach § 19 Abs. 2 
StromNEV (StromNEV-Umlage), nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren 
Lasten (AbLaV) und nach § 17 f. EnWG (Offshore-Umlage).
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Allgemeine Lieferbedingungen. Heizstrom. Ladestrom.

(2) Preisänderungen durch die SWP erfolgen im Wege der einseitigen Leistungsbe-
stimmung in Ausübung billigen Ermessens nach § 315 BGB. Der Kunde kann 
dies nach § 315 Abs. 3 BGB zivilgerichtlich überprüfen lassen. Bei der einseitigen 
Leistungsbestimmung durch die SWP sind ausschließlich Änderungen der Kos-
ten zu berücksichtigen, die für die Preisermittlung nach Abs. 1 maßgeblich sind. 
Die SWP sind bei Kostensteigerungen berechtigt, bei Kostensenkungen ver-
pflichtet, eine Preisänderung durchzuführen. Bei der Preisermittlung sind die 
SWP verpflichtet, Kostensteigerungen nur unter Ansatz gegenläufiger Kosten-
senkungen zu berücksichtigen und eine Saldierung von Kostensteigerungen 
und Kostensenkungen vorzunehmen. 

(3) Die SWP nehmen mindestens alle zwölf Monate eine Überprüfung der  
Kostenentwicklung vor. Die SWP haben den Umfang und den Zeitpunkt einer 
Preisänderung so zu bestimmen, dass Kostensenkungen nach denselben  
betriebswirtschaftlichen Maßstäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhö-
hungen. Insbesondere dürfen die SWP Kostensenkungen nicht später weiterge-
ben als Kostensteigerungen. 

(4) Änderungen der Preise werden erst nach brieflicher Mitteilung an den Kunden 
wirksam, die mindestens sechs Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfol-
gen muss. Die SWP werden zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der 
brieflichen Mitteilung an den Kunden die Änderung auf ihrer Internetseite veröf-
fentlichen. 

(5) Ändern die SWP die Preise, so hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhal-
tung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
gegenüber den SWP zu kündigen. Hierauf werden die SWP den Kunden in der 
brieflichen Mitteilung über die bevorstehende Änderung ausdrücklich hinweisen. 
Die Kündigung bedarf der Textform. Die SWP haben die Kündigung unverzüglich 
nach Eingang in Textform zu bestätigen. Das Recht zur ordentlichen Kündigung 
nach § 5 bleibt unberührt. 

(6) Abweichend von den vorstehenden Ziffern 2 bis 5 werden Änderungen der Um-
satzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz ohne Ankündigung und ohne außeror-
dentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. 

(7) Die Ziffern 2 bis 5 gelten auch, soweit künftig neue Steuern, Abgaben oder sons-
tige staatlich veranlasste, die Beschaffung, Erzeugung, Netznutzung (Übertra-
gung und Verteilung) oder den Verbrauch von elektrischer Energie betreffende 
Mehrbelastungen oder Entlastungen wirksam werden. 

(8) Unternehmen des Produzierenden Gewerbes nach § 2 Nr. 3 Stromsteuergesetz 
sowie Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft nach § 2 Nr. 5 Stromsteuer-
gesetz unterliegen nach § 9b Stromsteuergesetz einem ermäßigten Steuersatz. 
Für Strommengen, die gemäß den gesetzlichen Vorschriften mit einem ermä-
ßigten Steuersatz verwendet werden, kann die Erstattung der gezahlten Strom-
steuer vom Kunden beim zuständigen Hauptzollamt geltend gemacht werden. 

 
§ 7 Umfang der Preisgarantie 
Eine vereinbarte Preisgarantie besteht ab dem Zeitpunkt des Lieferbeginns für den 
zwischen den SWP und dem Kunden vereinbarten Zeitraum der Preisgarantie und 
endet mit Ablauf dieses Zeitraums automatisch, auch wenn das Vertragsverhältnis 
im Übrigen durch die Parteien fortgesetzt wird. Nach Ablauf des vereinbarten Zeit-
raums der Preisgarantie finden die Regelungen des vorstehenden § 6 Ziffer 2 bis 5 
uneingeschränkt Anwendung. 
 
§ 8 Änderung der Allgemeinen Lieferbedingungen Strom 
(1) Die vorliegenden Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen 

Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses, insbesondere auf 
dem Energiewirtschaftsgesetz, der Stromgrundversorgungsverordnung, der 
Stromnetzzugangsverordnung sowie Entscheidungen von Verwaltung und 
Rechtsprechung. Sollten sich diese Rahmenbedingungen ändern, sind die SWP 
berechtigt, diese Bedingungen – mit Ausnahme der Preise und wesentlicher 
Vertragsbestandteile – insoweit anzupassen und/oder zu ergänzen, als es die 
Wiederherstellung des Äquivalenzverhältnisses von Leistung und Gegenleis-
tung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- 
und Durchführung des Vertragsverhältnisses erforderlich machen. Eine Anpas-
sung und/oder Ergänzung ist auch zulässig, wenn diese für den Kunden ledig-
lich rechtlich vorteilhaft ist. Für Preisänderungen gelten § 6 und § 7. 

(2) Anpassungen dieser Bedingungen sind jeweils zum Monatsbeginn und erst 
nach Mitteilung in Textform gegenüber dem Kunden wirksam, die mindestens 
sechs Wochen vor Wirksamwerden der geänderten Allgemeinen Lieferbedingun-
gen erfolgen muss. Darüber hinaus können die Änderungen der Allgemeinen Lie-
ferbedingungen auch jederzeit unter der in § 2 Abs. 3 angegebenen 
Internetadresse eingesehen werden. 

(3) Im Falle einer Änderung der Allgemeinen Lieferbedingungen ist der Kunde bis 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der geänderten Allgemeinen Lieferbedin-
gungen berechtigt, den Stromlieferungsvertrag ohne Einhaltung einer Frist in 
Textform zu kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht werden die SWP den Kunden 
ausdrücklich hinweisen. 

(4) Macht der Kunde nicht von seinem außerordentlichen Kündigungsrecht Ge-
brauch, gelten Änderungen als vom Kunden genehmigt, wenn er nicht innerhalb 
von vier Wochen nach der Mitteilung der Änderung in Textform widerspricht. Die 
SWP weisen bei der Bekanntgabe der Änderung darauf hin, dass diese, bei nicht 
rechtzeitigem Widerspruch des Kunden gegen die Änderung, zu dem in der Mit-
teilung angegebenen Zeitpunkt gilt. 

 
§ 9 Ablesung 
(1) Der Kunde verpflichtet sich, auf Aufforderung der SWP bzw. des Netzbetreibers 

oder Messstellenbetreibers seine Zählerstände mit Angabe des Ablesedatums 
fristgerecht mitzuteilen. Die SWP sind außerdem berechtigt, für die Abrechnung 
die Ablesedaten zu verwenden, die sie vom Netzbetreiber, vom Messstellenbe-
treiber oder von dem die Messung durchführenden Dritten erhalten hat.  

(2) Der Zählerstand kann zum Zweck der Abrechnung, anlässlich eines Lieferanten-
wechsels oder aufgrund eines berechtigten Interesses der SWP an einer Über-
prüfung des Zählerstandes der SWP und/oder einem Beauftragten der SWP 
abgelesen oder auf Verlangen der SWP durch selbstständiges Ablesen durch 
den Kunden ermittelt werden. Wenn es für den Kunden nicht zumutbar ist (z. B. 
wegen Krankheit, Gebrechen oder Behinderung), den Zählerstand selbst abzu-
lesen, kann er der Selbstablesung im Einzelfall widersprechen. Ist dieser Wider-
spruch berechtigt, wird die SWP kein gesondertes Entgelt für eine eigene 
Ablesung verlangen. 

(3) Wenn der Zutritt zu den Messeinrichtungen nicht möglich ist, kann die SWP den 
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden 
nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden schätzen, wobei die tatsächlichen 
Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden. Der Verbrauch wird auch dann 
auf die eben ausgeführte Art geschätzt, wenn der Kunde eine Selbstablesung 
nicht oder aber verspätet vornimmt, obwohl er nach Abs. 1 hierzu verpflichtet 
ist. 

 
§ 10 Zutrittsrecht 
Der Kunde ist verpflichtet, den mit einem Ausweis versehenen Beauftragten der 
SWP, des Netzbetreibers oder des Messstellenbetreibers Zutritt zu seinem Grund-
stück und seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung preislicher Be-
messungsgrundlagen, zur Ablesung der Messeinrichtungen oder zur Unterbrechung 
der Belieferung nach Maßgabe des § 17 erforderlich ist. Dabei wird der Kunde min-
destens eine Woche vorher durch einen Aushang am oder im Haus oder durch eine 
schriftliche Mitteilung der SWP informiert. Gleichzeitig wird dem Kunden mindestens 
ein Ersatztermin angeboten. 
 
§ 11 Abrechnung, Anrechnung Bonusbetrag 
(1) Der Abrechnungszeitraum wird von den SWP festgelegt und wird einen Zeitraum 

von zwölf Monaten nicht wesentlich überschreiten. 
(2) Soweit der Kunde dies wünscht, werden die SWP eine monatliche, vierteljährli-

che oder halbjährliche Abrechnung mit diesem vereinbaren. Die geltenden Be-
dingungen und Preise sind im Internet veröffentlicht und beim Kundenservice 
erhältlich. 

(3) Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die Bruttopreise, so wird 
der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet. 

(4) Soweit die Parteien bei Vertragsabschluss die Anrechnung eines einmaligen 
Bonus vereinbart haben, entsteht der Anspruch auf Anrechnung des Bonusbe-
trags nach Ablauf einer Lieferzeit von drei Monaten, wobei der Bonusbetrag dem 
Kundenkonto gutgeschrieben wird. 

 
§ 12 Berechnungsfehler 
(1) Bei Fehlern der Messeinrichtungen außerhalb der Verkehrsfehlergrenzen oder Feh-

lern in der Ermittlung des Rechnungsbetrags wird dem Kunden der Betrag erstat-
tet, den er zu viel bezahlt hat. Sollte der geleistete Betrag zu niedrig sein, so muss 
der Kunde den Fehlbetrag nachentrichten. Ist das Ausmaß des Fehlers nicht ein-
wandfrei festzustellen oder zeigt eine Messeinrichtung nicht an, ermitteln die SWP 
den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung durch eine Schät-
zung. Die Schätzung für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung erfolgt aus 
dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden und des der Feststellung 
des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grundlage eines vorjährigen 
Verbrauchs. Die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu berücksichtigen. 
Bei Berechnungsfehlern aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Funktion einer 
Messeinrichtung gilt Folgendes: Grundlage für die Nachberechnung ist der vom 
Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitgeteilte korrigierte Verbrauch. 

(2) Ansprüche nach Abs. 1 beschränken sich auf den letzten Ablesezeitraum vor 
Feststellung des Fehlers. Kann die Auswirkung des Fehlers jedoch über einen 
längeren Zeitraum festgestellt werden, sind die Ansprüche auf längstens drei 
Jahre beschränkt. 
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§ 13 Abschlagszahlungen 
(1) Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so können die SWP eine Ab-

schlagszahlung verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung berechnet sich dabei 
nach der verbrauchten Elektrizität entsprechend dem Verbrauch im zuletzt abge-
rechneten Zeitraum, wobei dieser Verbrauch anteilig im Verhältnis des Zeitraums 
der Abschlagszahlung zum zuletzt abgerechneten Zeitraum zu ermitteln ist. Ist 
eine solche Berechnung nicht möglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung 
nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden, wobei die tatsächlichen Verhältnisse 
angemessen berücksichtigt werden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Ver-
brauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

(2) Im Falle von Preisänderungen können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Prozentsatz der Preisänderung entsprechend an-
gepasst werden. 

(3) Die Höhe und die Fälligkeitstermine der Abschlagszahlungen werden dem Kun-
den mit der Mitteilung zum Lieferbeginn bzw. nachfolgend mit der jeweiligen Ab-
rechnung gemäß § 11 oder in einem gesonderten Abschlagsplan mitgeteilt. 

(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wur-
den, so wird die SWP den übersteigenden Betrag unverzüglich erstatten, spätes-
tens aber mit der nächsten Abschlagsforderung verrechnen. Nach Beendigung 
des Vertrags werden zu viel gezahlte Abschläge ebenfalls unverzüglich von den 
SWP erstattet. 

 
§ 14 Zahlung und Zahlungsverzug 
(1) Rechnungen und Abschläge werden zu dem von den SWP angegebenen Zeit-

punkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung, 
fällig. 

(2) Zahlungen des Kunden können durch Erteilung eines Lastschriftmandats oder 
durch eine Überweisung bzw. einen Dauerauftrag erfolgen. Bei dem Lastschrift-
mandat ermächtigt der Kunde die SWP, fällige Rechnungs- und Abschlagsbe-
träge mittels Lastschrift von seinem Konto einzuziehen. Zugleich weist der 
Kunde sein Kreditinstitut an, die von den SWP auf seinem Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Das Mandat ist schriftlich zu erteilen. Das Lastschriftman-
dat kann vom Kunden durch Erklärung gegenüber den SWP – in Textform – mit 
der Folge widerrufen werden, dass nachfolgende Zahlungsvorgänge nicht mehr 
autorisiert sind. Bei der Überweisung oder dem Dauerauftrag wird der Kunde 
Rechnungs- und Abschlagsbeträge bis zu den von den SWP angegebenen Zeit-
punkten/Fälligkeitsterminen für die SWP kostenfrei begleichen. Die SWP versen-
den keine Abschlagsrechnungen. Bei der Überweisung sind die 
Fälligkeitstermine und Beträge aus der Vertragsbestätigung bzw. letzten Ver-
brauchsabrechnung zu berücksichtigen. 

(3) Einwände gegen Rechnungen und Abschlagsrechnungen berechtigen gegen-
über den SWP zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, so-
weit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht oder 
sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund 
mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrech-
nungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung ver-
langt und solange durch die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion 
des Messgeräts festgestellt ist. § 315 BGB bleibt von der vorstehenden Rege-
lung unberührt.  

(4) Wenn der Kunde in Zahlungsverzug ist, können die SWP den Kunden erneut zur 
Zahlung auffordern oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lassen. 
Die Kosten, die dafür entstehen, berechnen die SWP für strukturell vergleichbare 
Fälle pauschal. Auf Verlangen des Kunden weisen die SWP die Berechnungs-
grundlage für die Pauschale nach. Dem Kunden ist der Nachweis geringerer Kos-
ten gestattet. Für Aufwendungen, die durch die Nichteinlösung von 
Kundenschecks oder Rücklastschriften entstehen, werden dem Kunden die von 
den Geldinstituten ggf. erhobenen Beträge in Rechnung gestellt. 

(5) Gegen Ansprüche der SWP kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder  
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

(6) Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von den SWP angegebenen 
Fälligkeitstermins schriftlich angemahnt und können anschließend durch einen 
Beauftragten erhoben werden. Die dadurch entstehenden Kosten hat der Kunde 
den SWP in folgender Höhe pauschal zu erstatten:  
(a) Mahnung mit Sperrandrohung sowie schriftliche Inkassoaufforderung 
5,00 € (umsatzsteuerfrei) 
(b) Sperrankündigung mit Ankündigung des Termins 
10,00 € (umsatzsteuerfrei) 

(7) Bei einem Abbuchungsversuch ohne ausreichende Kontodeckung sowie  
Rückschecks werden dem Kunden die anfallenden Bankgebühren weiterver-
rechnet zuzüglich einer Pauschalen Bearbeitungsgebühr von 3,00 €(umsatz-
steuerfrei). Der Kunde hat das Recht nachzuweisen, dass ein Verzugsschaden 
nicht oder in wesentlich geringerer Höhe entstanden ist, als die Pauschale aus-
weist. Die SWP behält sich vor, bei Ratenzahlungsvereinbarungen eine Gebühr in 
Abhängigkeit des Gesamtvolumens und der Laufzeit zu verrechnen.  

 

§ 15 Vorauszahlungen und Sicherheitsleistungen 
(1) Die SWP können Vorauszahlungen verlangen, wenn Grund zu der Annahme be-

steht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht rechtzei-
tig nachkommt. Die SWP werden dem Kunden den Beginn, die Höhe und die 
Gründe der Vorauszahlungen mitteilen und angeben, unter welchen Vorausset-
zungen die Vorauszahlungen wieder entfallen können. Die Vorauszahlung be-
misst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies ange-
messen zu berücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über meh-
rere Monate und erheben die SWP Abschlagszahlungen, so kann sie die 
Vorauszahlung nur in ebenso vielen Teilbeträgen verlangen. Eine Vorauszahlung 
wird nicht vor Beginn der Lieferung fällig. Die Vorauszahlung ist bei der nächsten 
Rechnungserteilung zu verrechnen. 

(2) Sollte der Kunde keine Vorauszahlungen leisten oder dies nicht können, so kön-
nen die SWP in angemessener Höhe Sicherheit vom Kunden verlangen. 

(3) Ist der Kunde in Zahlungsverzug und kommt er nach erneuter Aufforderung sei-
nen Zahlungspflichten nicht unverzüglich nach, so können die SWP die Sicher-
heitsleistung des Kunden verwerten. Darauf wird der Kunde in der 
Zahlungsaufforderung hingewiesen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapie-
ren gehen zulasten des Kunden. 

(4) Der Kunde erhält seine Sicherheitsleistung zurück, wenn die Voraussetzungen 
dafür nicht mehr bestehen. 

 
§ 16 Haftung 
(1) Die Haftung der SWP auf Schadenersatz ist ausgeschlossen, soweit der Schaden 

auf leichter Fahrlässigkeit der SWP oder eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen der SWP beruht. Dies gilt nicht bei der Verletzung wesentli-
cher Vertragspflichten (Kardinalpflichten, d. h. Pflichten, deren Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf), insbesondere 
solcher Pflichten, bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks ge-
fährdet ist. 

(2) Die Haftungsbeschränkungen gemäß vorstehendem Abs. 1 gelten dann nicht, 
wenn eine Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit eingetreten ist 
und/oder soweit die SWP im Einzelfall eine Garantie, insbesondere eine Beschaf-
fenheitsgarantie, übernommen hat und/oder soweit das Produkthaftungsge-
setz zur Anwendung kommt. 

(3) Schäden infolge einer Unterbrechung oder infolge von Unregelmäßigkeiten in 
der Elektrizitätsversorgung, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbe-
triebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, sind gegenüber dem Netz-
betreiber geltend zu machen (§ 18 Niederspannungsanschlussverordnung). 
Eine Haftung der SWP für entsprechende Schäden besteht nicht. Die vorstehen-
den Sätze gelten nicht, soweit die Unterbrechung auf nicht berechtigten Maß-
nahmen der SWP beruht. Die SWP sind verpflichtet, dem Kunden auf Verlangen 
unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber 
zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft zu geben, als sie ihr be-
kannt sind oder von ihr in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. 

 
§ 17 Unterbrechung der Stromlieferung 
(1) Die SWP sind berechtigt, die Belieferung ohne vorherige Androhung durch den 

Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde einer vertraglichen Be-
stimmung in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Un-
terbrechung erforderlich ist, um den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter 
Umgehung, Beeinflussung oder vor dem Anbringen von Messeinrichtungen zu 
verhindern. 

(2) Bei anderen Zuwiderhandlungen gegen wesentliche vertragliche Verpflichtun-
gen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mah-
nung, sind die SWP berechtigt, die Belieferung vier Wochen nach Ankündigung 
unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber mit der Unterbre-
chung der Belieferung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unter-
brechung außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der 
Kunde darlegt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtun-
gen nachkommt. Die SWP können mit der Mahnung zugleich die Unterbrechung 
der Belieferung ankündigen, sofern dies nicht außer Verhältnis zur Schwere der 
Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzugs dürfen die SWP eine Unterbre-
chung unter den oben genannten Voraussetzungen nur durchführen lassen, 
wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverpflichtun-
gen in Höhe von mindestens 100,00 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der 
Höhe dieses Betrages bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Be-
tracht, die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet bean-
standet hat. Ferner bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen 
einer Vereinbarung zwischen den SWP und dem Kunden noch nicht fällig sind 
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiedenen Preiser-
höhung resultieren. 
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(3) Der Beginn der Unterbrechung wird dem Kunden drei Werktage im Voraus  
angekündigt. 

(4) Die SWP haben die Belieferung unverzüglich wiederherstellen zu lassen, sobald 
die Gründe für die Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten 
werden für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet. Die Pauschale 
darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht 
übersteigen. Auf Verlangen weisen die SWP die Berechnungsgrundlage der Pau-
schale nach. Dem Kunden ist der Nachweis geringerer Kosten gestattet. 

(5) Die SWP sind in den Fällen des Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos 
zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Belieferung wie-
derholt vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach Abs. 2 sind die SWP 
zur fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angekündigt 
wurde. Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

 
§ 18 Vertragsstrafe 
(1) Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-

gung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Stromversorgung, so 
sind die SWP berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer 
des unbefugten Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate, auf der Grundlage 
einer täglichen Nutzung der unbefugt verwendeten Gebrauchsgeräte von bis zu 
zehn Stunden nach dem für den Kunden geltenden Preis zu berechnen.  

(2) Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs nicht festzustellen, so kann die  
Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung des Abs. 1 für einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden.. 

 
§ 19 Datenschutz 
(1) Personenbezogene Daten werden von den SWP gem. der beiliegenden  

Datenschutzinformation automatisiert gespeichert, verarbeitet und nach  
Bedarf übermittelt. 

 
§ 20 Messstellenbetrieb nach Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) 
(1) Der abgeschlossene Liefervertrag beinhaltet alle erforderlichen Abwicklungen 

mit dem Messstellenbetreiber. Somit ist der Abschluss eines Messstellenvertra-
ges mit dem Messtellenbetreiber nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang 
gelten hier die Regelungen des Messstellenbetriebsgesetzes. 

(3) Gemäß § 3 Abs. 2 MsbG umfasst der Messstellenbetrieb, welcher vom Messstel-
lenbetreiber durchgeführt wird, bspw. den Einbau, Betrieb und die Wartung der 
Messstelle, eine mess- und eichrechtskonforme Messung sowie die Messwert-
aufbereitung. 

(3) Während der Vertragslaufzeit umfasst der Messtellenbetrieb die gesetzlichen 
Standardleistungen des Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen 
und intelligente Messsysteme gemäß § 35 Abs. 1 MsBG. Mögliche zusätzliche 
Leistungen, die über die Standardleistung hinausgehen, sind nicht enthalten. 
Bei Einbau oder Wechsel einer modernen Messeinrichtung oder eines intelligen-
ten Messsystems bleibt der abgeschlossene Vertrag davon unberührt. 

§ 22 Kundenbeschwerden, Schlichtungsstelle,  
Verbraucherservice der Bundesnetzagentur 

(1) Bei Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang mit der Energielieferung 
kann sich der Kunde an den Kundenservice der SWP wenden, der wie folgt zu er-
reichen ist: 
Tel     +49 8441 40 52-0 
Fax   +49 8441 40 52-39 00 
mail@stadtwerke-pfaffenhofen.de 

(2) Zur Beilegung von Streitigkeiten kann ein Schlichtungsverfahren bei der  
Schlichtungsstelle Energie beantragt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass 
die Beschwerdestelle der SWP angerufen und keine für beide Seiten zufrieden-
stellende Lösung gefunden wurde. Die Schlichtungsstelle ist wie folgt erreichbar: 
Schlichtungsstelle Energie e. V.,  
Friedrichstraße 133, 10117 Berlin 
Tel    +49 30 2757240-0 
info@schlichtungsstelle-energie.de 
www.schlichtungsstelle-energie.de 
Der Einlegung der Beschwerde bei der Schlichtungsstelle kommt nach näherer 
Maßgabe des § 204 Abs. 1 BGB verjährungshemmende Wirkung zu. 

(3) Der Kunde hat zudem die Möglichkeit, sich für den Erhalt von Verbraucher- 
informationen an den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den  
Bereich Elektrizität und Gas zu wenden. Dieser ist wie folgt erreichbar:  
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,  
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen 
Verbraucherservice 
Postfach 80 01 
53105 Bonn 
Tel     +49 30 22480-500 
Fax:  -49 30 22480-323 
verbraucherservice-energie@bnetza.de 
www.bundesnetzagentur.de 

 
§ 23 Rechtswahl und Vertragssprache 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des  

Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationa-
len Warenkauf (CISG). 

(2) Die Vertragssprache ist Deutsch.

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen  
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion 
eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes  
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
 berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Strom 
während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen  
Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von  
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag  
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

§ 21 Widerrufsbelehrung 
Sofern Sie im Sinne des § 13 BGB Strom überwiegend zu privaten Zwecken beziehen, 
haben Sie ein Widerrufsrecht. 
 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertrags-
schlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kommunalunterneh-
men Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm, Michael-Weingartner-Straße 11,  
85276 Pfaffenhofen a. d. Ilm, Telefon 08441 40 52-0, Telefax 08441 40 52-3900,  
mail@stadtwerke-pfaffenhofen.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster- Widerrufs-
formular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Internetseite 
www.stadtwerke-pfaffenhofen.de elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) 
eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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